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§ 15 Bgld. KAG 2000 Anstaltsordnung
 Bgld. KAG 2000 - Burgenländisches Krankenanstaltengesetz 2000

 Berücksichtigter Stand der Gesetzgebung: 30.10.2025

1. (1)Der innere Betrieb einer Krankenanstalt wird durch die Anstaltsordnung geregelt. Die Anstaltsordnung hat

unter Anführung des Rechtsträgers, der Betriebsform und der Bezeichnung der Krankenanstalt jedenfalls

Bestimmungen zu enthalten über:

1. 1.die Aufgaben und Einrichtungen der Krankenanstalt, bei allgemeinen Krankenanstalten und

Sonderkrankenanstalten auch eine allfällige Gliederung in Abteilungen und/oder in andere

fachrichtungsbezogene Organisationsformen für Akutkranke und, neben diesen, auch in zusätzliche

Einrichtungen für Langzeitbehandlung, oder in Pflegegruppen für die Behandlung Akutkranker und für

Langzeitbehandlung innerhalb von Abteilungen;

2. 2.die Grundzüge ihrer Verwaltung und ihrer Betriebsform, insbesondere, ob anstatt oder neben der

herkömmlichen Art der Betriebsform anstaltsbedürftige Personen nur einmalig über Tag (Tagesklinik) oder

über Nacht (Nachtklinik), oder längerfristig im halbstationären Bereich, wo sie nur über Tag oder nur über

Nacht verweilen, oder in sonstigen Betriebsformen gemäß Abs. 7 aufgenommen werden;

3. 3.Regelungen betreffend die Leitung der in § 3b genannten fachrichtungsbezogenen Organisationsformen

sowie der in Abs. 7 genannten Betriebsformen;

4. 4.Regelungen über den Betrieb von dislozierten Wochenkliniken an Feiertagen;

5. 5.die Dienstobliegenheiten der in der Krankenanstalt beschäftigten Personen sowie Bestimmungen über die

regelmäßige Abhaltung von Dienstbesprechungen zwischen den dafür in Betracht kommenden

Berufsgruppen;

6. 6.das von Patienten und Besuchern in der Krankenanstalt zu beachtende Verhalten;

7. 7.die Festlegung von Räumen, in denen das Rauchen gestattet ist;

8. 8.Regelungen zum Innenverhältnis zwischen Krankenanstalten bei fachrichtungsbezogenen

Organisationseinheiten (§ 3b) oder in dislozierten Betriebsformen (§ 15 Abs. 7);

9. 9.die Festlegung von Bereichen, in denen die Mitnahme von Assistenzhunden (Blindenführhunde,

Servicehunde und Signalhunde) und Therapiehunden (§ 39a des Bundesbehindertengesetzes) aus

hygienischen Gründen nicht zulässig ist; diese Festlegung hat jedenfalls den gesamten Operationsbereich,

Behandlungsräume für invasive Eingriffe, Intensivbehandlungs- und Intensivüberwachungsbereiche,

ausgewählte Stationsbereiche (zB Neonatologie) und ausgewählte Bereiche der Lebensmittelversorgung zu

umfassen.

2. (2)Die einzelnen Organisationseinheiten und Pflegegruppen sind hinsichtlich ihrer Bettenanzahl unter

Berücksichtigung des Faches und des Fortschrittes der Medizin in einer überschaubaren Größe zu halten. Sofern

Betten für Patienten von Organisationseinheiten verschiedener Sonderfächer zur Verfügung stehen

(interdisziplinär geführte Bereiche), ist durch geeignete Maßnahmen sicherzustellen, dass die Patienten jederzeit

zweifelsfrei einer bestimmten fachrichtungsspezifischen Organisationseinheit zugeordnet werden können.

3. (3)Die Anstaltsordnung hat Bestimmungen über die Leitung der Krankenanstalt zu enthalten. Im Falle der

Einrichtung einer kollegialen Führung (§ 19) hat sie Bestimmungen über ein gemeinsames Vorgehen festzulegen.
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Dabei ist insbesondere sicherzustellen, dass die kollegiale Führung ihre Aufgaben hinsichtlich der Maßnahmen

der Qualitätssicherung gemäß § 23 Abs. 3 erfüllen kann. Die diesen Führungskräften nach § 25 Abs. 1, § 27 Abs. 1

und § 28 Abs. 1 jeweils zukommenden Aufgaben dürfen nicht beeinträchtigt werden.

4. (4)Die Anstaltsordnung darf keine Bestimmungen enthalten, die die Durchführung eines straflosen

Schwangerschaftsabbruches oder die Mitwirkung daran verbieten oder die Weigerung, einen solchen

Schwangerschaftsabbruch durchzuführen oder daran mitzuwirken, mit nachteiligen Folgen verbinden.

5. (5)Die Anstaltsordnung und jede wesentliche Änderung derselben bedürfen der Genehmigung der

Landesregierung. Diese ist zu erteilen, wenn sie gesetzeskonform erstellt ist und die Art der Regelung einen

ordnungsgemäßen Anstaltsbetrieb gewährleistet. Hinsichtlich nicht wesentlicher Änderungen genügt die

schriftliche Anzeige der Änderung an die Landesregierung. Die Genehmigung ist bei Errichtung einer

Krankenanstalt zugleich mit der Genehmigung zum Betrieb zu erteilen.

6. (6)Der Rechtsträger der Krankenanstalt hat die Anstaltsordnung zumindest Leitern von Organisationseinheiten

nachweislich zur Kenntnis zu bringen und sie auf die Strafbarkeit von Verletzungen der Geheimhaltungspflicht

gemäß § 30 aufmerksam zu machen. Die Anstaltsordnung ist ferner an geeigneter, für das Personal leicht

zugänglicher Stelle aufzulegen. Die Teile der Anstaltsordnung gemäß Abs. 1 Z 1, 2, 6 und 7 sind den Patienten

zugänglich zu machen.

7. (7)Folgende Arten der Betriebsformen sind in Krankenanstalten neben der herkömmlichen Art der

fachrichtungsspezifischen und/oder zeitlich durchgängigen Betriebsform möglich:

1. 1.Interdisziplinär geführte Bereiche zur Behandlung von Patienten aus verschiedenen Sonderfächern, die in

der Krankenanstalt in einer der fachrichtungsbezogenen Organisationsformen gemäß § 3b vorgehalten

werden. Es ist sicherzustellen, dass die Patienten jederzeit zweifelsfrei einem bestimmten Sonderfach

zugeordnet werden können.

2. 2.Als Wochenklinik geführte Bettenbereiche für stationäre Behandlungen von Fällen, in denen die

Entlassung innerhalb der bewilligten Betriebszeit zu erwarten ist. Wochenkliniken können fachspezifisch

oder interdisziplinär im Sinne der Z 1 betrieben werden.

3. 3.Als Tagesklinik geführte Bettenbereiche zur tagesklinischen Behandlung (Aufnahme und Entlassung am

selben Tag). Das Leistungsspektrum ist auf tagesklinisch erbringbare konservative und elektive operative

Leistungen beschränkt. Tageskliniken können fachspezifisch oder interdisziplinär im Sinne der Z 1 betrieben

werden.

4. 4.Zentrale Aufnahme- und Erstversorgungseinheiten als Einrichtungen mit uneingeschränkter Betriebszeit,

die aus einer Erstversorgungsambulanz und einem Aufnahmebereich mit bewilligungspflichtigen

(systemisierten) Betten zur stationären Beobachtung von Patienten für längstens 24 Stunden bestehen. Das

zulässige Leistungsspektrum umfasst die Durchführung ambulanter Erstversorgung von Akut- und Notfällen

inklusive basaler Unfallversorgung sowie Erstbegutachtung und erforderlichenfalls Erstbehandlung

sonstiger ungeplanter Zugänge samt Beurteilung des weiteren Behandlungsbedarfes und Weiterleitung zur

Folgebehandlung in die dafür zuständige Fachstruktur innerhalb oder außerhalb der jeweiligen

erstversorgenden Krankenanstalt im stationären oder ambulanten Bereich, die kurze stationäre Behandlung

oder Beobachtung bis zu 24 Stunden sowie die organisatorische Übernahme ungeplanter stationärer

Aufnahmen außerhalb der Routine-Betriebszeiten (Nachtaufnahmen) mit Verlegung auf geeignete

Normalpflegebereiche bei Beginn der Routinedienste (Tagdienst). Eine dislozierte Führung dieser

Einrichtungen ist nur in begründeten Ausnahmefällen, etwa zur Abdeckung von Versorgungslücken in

peripheren Regionen oder zur Herstellung einer regional ausgewogenen Versorgung zulässig.

5. 5.Ambulante Erstversorgungseinheit als interdisziplinäre Struktur zur Erstbegutachtung und

erforderlichenfalls Erstbehandlung samt Beurteilung des weiteren Behandlungsbedarfes und

erforderlichenfalls Weiterleitung der Patienten in die erforderliche ambulante oder stationäre

Versorgungsstruktur. Die ambulante Erstversorgungseinheit kann über eine angemessene Zahl von nicht

bewilligungspflichtigen Betten (Funktionsbetten) verfügen, die für eine kurzfristige Unterbringung zur

Durchführung ambulanter diagnostischer und therapeutischer Maßnahmen unentbehrlich ist. Disloziert

geführte ambulante Erstversorgungseinheiten sind zeitlich uneingeschränkt zu betreiben. Ambulante

Erstversorgungseinheiten, die örtlich in einer Krankenanstalt oder in unmittelbarer Nähe einer

Krankenanstalt betrieben werden, können den Betrieb für maximal acht Stunden, die tageszeitlich in der
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Anstaltsordnung festzulegen sind, einstellen, wenn die Erfüllung der Aufgaben der ambulanten

Erstversorgungseinheit durch die Krankenanstalt in anderer Form sichergestellt ist. Im Übrigen sind Z 4 und

§ 54 sinngemäß anzuwenden.

In Kraft seit 25.10.2025 bis 31.12.9999

 2026 JUSLINE

JUSLINE® ist eine Marke der ADVOKAT Unternehmensberatung Greiter & Greiter GmbH.

www.jusline.at

https://www.jusline.at/gesetz/bgld_kag_2000/paragraf/54
file:///

	§ 15 Bgld. KAG 2000 Anstaltsordnung
	Bgld. KAG 2000 - Burgenländisches Krankenanstaltengesetz 2000


